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Auftragsbekanntmachung

Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A

Lieferauftrag

 1. Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

 Name: Stadt Staßfurt
 Straße, Hausnr.: Hohenerxlebener Str. 12
 Postleitzahl: 39418
 Ort: Staßfurt
 Telefon: +49 3925 981202
 Telefax: +49 3925 931205
 E-Mail: vergabestelle@stassfurt.de
 Internet-Adresse: http://www.stassfurt.de

2.

 a) Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A
 b) Vertragsart: Lieferauftrag
 c) Geschäftszeichen: 148-32-17-VOL

3.

 a) Art und Umfang der Leistung

Lieferung von zwei Mannschaftstransportfahrzeugen für die Feuerwehren 
der Stadt Stassfurt

 b) CPV-Nr.

Hauptteil:
Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke (34000000-7)

 c) Unterteilung in Lose

Nein

 d) Lieferort

Freiwillige Feuerwehr Staßfurt,Atzendorfer Straße 18 a, 39418 Staßfurt

 e) Bestimmungen über die Lieferfrist

Schnellstmöglich nach Auftragserteilung

4.

 a) Anforderung der Unterlagen

Wie Hauptauftraggeber siehe 1.

 b) Frist

27.11.2017 - 11:00 Uhr

http://www.stassfurt.de
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5.

 a) Ablauf der Angebotsfrist

27.11.2017 - 11:00 Uhr

 b) Anschrift

Wie Hauptauftraggeber siehe 1.

 c) Sprache

Deutsch (gilt auch für Rückfragen und Schriftverkehr)

 7. Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen

Abschlags- und Schlusszahlungen im Rahmen der Verdingungsordnung für 
Leistungen Teil B (VOL/B)

 9. Mindestbedingungen (Unterlagen zur Beurteilung der Eignung des Bewerbers)

a)

Eigenerklärung - Formular 124 liegt den Vergabeunterlagen bei.
Bei Zuschlag wird ein Auszug aus dem Gewerbezentralregister abgefordert.

 10. Zuschlags- / Bindefrist

31.01.2018

 11. Zuschlagskriterien

60 % Preis und 40% Qualität entsprechend der Bewertungsmatrix - liegt den 
Vergabeunterlagen bei.

 12. Nebenangebote/Änderungsvorschläge zugelassen

Nein, Nebenangebote/Änderungsvorschläge sind nicht zugelassen.

 13. Sonstige Angaben

Mit der Abgabe des Angebots unterliegt der Bieter den Bestimmungen über 
nichtberücksichtigte Angebote (§19 Absatz 1 VOL/A). Es gilt deutsches Recht.


